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Rachbem fämtli<he$antonS=
regierungen auf ihren @e=

Bieten baS fog. ©efla«, fppbra«
ober auch ©chneebaflenfhftem üerboten, fomit als [traf»
bar erflärt fiabeit unb ein bezüglicher ReturS feitenS
eine? ÇanblerS oom VunbeSrate abgetoiefen toorben ift,
taudjen neuerbingS öom AuSlanbe her fcheinbar fe£)r
üerlocfenbe Offerten an baS fdEjioeigerifcije Vublifum auf,
um eS toieberum ju bem unlauteren ©efchäftSgebahrcn
aufzumuntern. @S ift nnn leidet möglich, baff ißerfonen,
bie baS unreelle VerfaufSfhftem uub auch bie bezüglichen
Verbote nicht fennen, biefem ©chwinbel zum Opfer
fallen, fomit nicht nur ihr ©elb oerlieren, fonbern auch,
ba es fich um Vetrug hanbelt, noch fch* empftnbliche
©trafen zu gewärtigen haben, wenn fie oerfudjen, bie
ihnen zufotlenben ©ouponS an Vefannte ober Unbe»
tannte weiter zu Oerïaufen. Ohne biefen SEBeiterbertauf
ift aber baS ©pftem unbenïbar, allein ber Vermittler
bezw. Käufer ift laut ©efejj zum ©chabenerfa| b. h- zur
RücEzahlung üerpflichtet. Käufer unb Verfäufer feien
baher in ihrem Sntereffe gewarnt, benn angefichtS ber
überall erlaffenen Verbote unb ber ©ntjeheibe oon Ab«
miniftratiü« unb ©erichtsbehörben tann fich niemanb

mehr auf bie Rid)t!enntniS ber betrügerifchen Ratur
beS ©ellafhftemS unb beS Verbotes berufen.

* *
2)ie Sinführung fürzerer Z^hlungSfriften

unb bie prompte Vezahluttg ber fpanbwerterrechnungen
burch bie Sunben gehören zu ben beften SJiitteln, um
bem ©ewerbeftanb aufzuhelfen, feine foziale Sage zu
Oerbeffent. Seber greunb beS arbeitenben VolfeS foHte
fich beffen bewußt fein, bajjj ebenfo gut wie ber tauf«
manu unb 8nbuftrielle gewohnt ift, für gelieferte SBare
fofort Rechnung z" fteïlen unb einen Zahlungstermin
Oon 3 SJtonaten zu beftimmen, auch ber weniger fapital«
fräftige |>aubwerfer Anfprud) auf rafcEje Vezahluttg
feiner gorberung machen barf. Sft ja boch jeber ©e=
werbetreibenbe felbft für bett Vezug feiner Rohmaterialien
an oierteljährliche Zahlungstermine gebunben unb muh
bie Arbeitslöhne nach 8 ober 14 ütagen in bar ent«
richten! Riemanb tann eS baher bem fpattbwerfer Oer«

argen, wenn er auf ©d)£ufi jeben OuartalS Rechnung
fteöt unb auf balbige Zahlung hofft.

©efretariat beS Schweizer. ©ewerbeocreinê.

lUilirtJibi.niclVn.
Unter ber finita UttfaHberftcherung bc§ fehuteijer-

©cfjloffermeifterberbanbeê bitbete fich mit @i| in Veru,
auf unbeftimntte Z^arter eine ©enoffenfehaft mit bem
Zweite, burch ©egenfeitigfeit bie Arbeiter feiner 9Rit=
glieber gegen VerufSunfätle unb bie SRitglieber felbft
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praktische Slütter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn Doldinghausen.

Organ für die „Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagncrmeistcrvereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. L0.
Inserate 20 Cts. per Isvaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IS. Januar

WlOhtNsMlhi Gs trinke» Tausend stch den Tod,
GH' Giner stirbt von Durstes Uot.

Mitteilungen
für die Mitglieder des

Schweiz. Kewerbeverein.
(Korresp.)

Nachdem sämtlicheKantons-
regierungen auf ihren Ge-
bieten das sog. Gella-, Hydra-

oder auch Schueeballensystem verboten, somit als straf-
bar erklärt haben und ein bezüglicher Rekurs seitens
eines Händlers vom Bundesrate abgewiesen worden ist,
tauchen neuerdings vom Auslande her scheinbar sehr
verlockende Offerten an das schweizerische Publikum auf,
um es wiederum zu dem unlauteren Geschäftsgebahren
aufzumuntern. Es ist nun leicht möglich, daß Personen,
die das unreelle Verkaufssystem und auch die bezüglichen
Verbote nicht kennen, diesem Schwindel zum Opfer
fallen, somit nicht nur ihr Geld verlieren, sondern auch,
da es sich um Betrug handelt, noch sehr empfindliche
Strafen zu gewärtigen haben, wenn sie versuchen, die
ihnen zufallenden Coupons an Bekannte oder Unbe-
kannte weiter zu verkaufen. Ohne diesen Weiterverkauf
ist aber das System undenkbar, allein der Vermittler
bezw. Käufer ist laut Gesetz zum Schadenersatz d. h. zur
Rückzahlung verpflichtet. Käufer und Verkäufer seien
daher in ihrem Interesse gewarnt, denn angesichts der
überall erlassenen Verbote und der Entscheide von Ad-
ministrativ- und Gerichtsbehörden kann sich niemand

mehr auf die Nichtkenntnis der betrügerischen Natur
des Gellasystems und des Verbotes berufen.

4- -t-

Die Einführung kürzerer Zahlungsfristen
und die prompte Bezahlung der Handwerkerrechnungen
durch die Kunden gehören zu den besten Mitteln, um
dem Gewerbestand aufzuhelfen, seine soziale Lage zu
verbessern. Jeder Freund des arbeitenden Volkes sollte
sich dessen bewußt sein, daß ebenso gut wie der Kauf-
mann und Industrielle gewohnt ist, für gelieferte Ware
sofort Rechnung zu stellen und einen Zahlungstermin
von 3 Monaten zu bestimmen, auch der weniger kapital-
kräftige Handwerker Anspruch auf rasche Bezahlung
seiner Forderung machen darf. Ist ja doch jeder Ge-
werbetreibende selbst für den Bezug seiner Rohmaterialien
an vierteljährliche Zahlungstermine gebunden und muß
die Arbeitslöhne nach 8 oder 14 Tagen in bar ent-
richten! Niemand kann es daher dem Handwerker ver-
argen, wenn er auf Schluß jeden Quartals Rechnung
stellt und auf baldige Zahlung hofft.

Sekretariat des Schweizer. Gewerbevereius.

Uerbanbsmesen.
Unter der Firma Unfallversicherung des schweizer-

Schlossermeisterverbandes bildete sich mit Sitz in Bern,
auf unbestimmte Zeitdauer eine Genossenschaft mit dem
Zwecke, durch Gegenseitigkeit die Arbeiter seiner Mit-
glieder gegen Berufsunfälle und die Mitglieder selbst
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